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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Bundesgesetz über die Gewährung von Studienbeihilfen und anderen 
Studienförderungsmaßnahmen (Studienförderungsgesetz 1992 – StudFG) 
StF: BGBl. Nr. 305/1992 (NR: GP XVIII RV 473 AB 521 S. 71. BR: AB 4267 
S. 554.) 

Bundesgesetz über die Gewährung von Studienbeihilfen und anderen 
Studienförderungsmaßnahmen (Studienförderungsgesetz 1992 – StudFG) 
StF: BGBl. Nr. 305/1992 (NR: GP XVIII RV 473 AB 521 S. 71. BR: AB 4267 
S. 554.) 

  

Studienförderungsmaßnahmen 
Studienförderungsmaßnahmen 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Ansprüche von Studierenden, die 
ein Vollzeitstudium betreiben, auf 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Ansprüche von Studierenden, die 
ein Vollzeitstudium betreiben, auf 

 1. Studienbeihilfen,  1. Studienbeihilfen, 
 2. Versicherungskostenbeiträge,  2. Versicherungskostenbeiträge, 
 3. Studienzuschüsse und  3. Studienzuschüsse 
 4. Beihilfen für Auslandsstudien.  4. Beihilfen für Auslandsstudien und 
  5. Studienabschluss-Stipendien. 

(2) Weiters können auf Grund dieses Bundesgesetzes (2) Weiters können auf Grund dieses Bundesgesetzes 
 1. Fahrtkostenzuschüsse,  1. Fahrtkostenzuschüsse, 
 2. Studienabschluss-Stipendien,  2.  Mobilitätsstipendien, 
  3. Kostenzuschüsse zur Kinderbetreuung, 
 3. Reisekostenzuschüsse,  4. Reisekostenzuschüsse, 
 4. Sprachstipendien,  5. Sprachstipendien, 
 5. Leistungsstipendien,  6. Leistungsstipendien, 
 6. Förderungsstipendien und  7. Förderungsstipendien und 
 7. Studienunterstützungen  8. Studienunterstützungen 
zuerkannt werden. zuerkannt werden. 

(3) bis (4) … (3) bis (4) … 

Österreichische Staatsbürger 
Österreichische Staatsbürger 

§ 3. (1) … § 3. (1) … 
(2) Den im Abs. 1 genannten österreichischen Bildungseinrichtungen sind (2) Den im Abs. 1 genannten österreichischen Bildungseinrichtungen sind 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gleichgestellt: gleichgestellt: 
 1. in Österreich gelegene Bildungseinrichtungen, die nach den 

Bestimmungen des Universitäts-Akkreditierungsgesetzes – UniAkkG, 
BGBl. I Nr. 168/1999, als Privatuniversitäten akkreditiert sind, 

 1. in Österreich gelegene Bildungseinrichtungen, die nach den 
Bestimmungen des Privatuniversitätengesetzes (PUG), BGBl I 
Nr. 74/2011, als Privatuniversitäten akkreditiert sind, 

 2. ...  2. … 
(3) … (3) … 
(4) Den im Abs. 1 genannten, mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten 

Schulen sind Privatschulen gleichgestellt, 
 

 1. die erstmals um das Öffentlichkeitsrecht angesucht haben oder  
 2. denen im vorangegangenen Schuljahr das Öffentlichkeitsrecht verliehen 

(und nicht entzogen) worden ist, wenn sie für das laufende Schuljahr um 
die neuerliche Verleihung angesucht haben. 

 

(5) Studierende an privaten Studiengängen im Sinne des 
Hochschulgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 30/2006, sind im Hinblick auf 
Förderungsmaßnahmen nach diesem Bundesgesetz Studierenden an 
Pädagogischen Hochschulen gleichgestellt. 

(4) Studierende an privaten Studiengängen im Sinne des 
Hochschulgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 30/2006, sind im Hinblick auf 
Förderungsmaßnahmen nach diesem Bundesgesetz Studierenden an 
Pädagogischen Hochschulen gleichgestellt. 

(6) Voraussetzung für den Anspruch auf Studienbeihilfe für die in Abs. 1 
genannten Studierenden ist die Inskription, soweit eine solche in den Studien- 
und Ausbildungsvorschriften vorgesehen ist. Semester, für die eine Inskription 
oder grundsätzlich im vollen Umfang die Zulassung zum Studien- und 
Prüfungsbetrieb besteht, sind für die Anspruchsdauer (§ 18) des Studiums zu 
berücksichtigen. 

(5) Voraussetzung für den Anspruch auf Studienbeihilfe für die in Abs. 1 
genannten Studierenden ist die Inskription, soweit eine solche in den Studien- 
und Ausbildungsvorschriften vorgesehen ist. Semester, für die eine Inskription 
oder grundsätzlich im vollen Umfang die Zulassung zum Studien- und 
Prüfungsbetrieb besteht, sind für die Anspruchsdauer (§ 18) des Studiums zu 
berücksichtigen. 

Studium 
Studium 

Begriff Begriff 

§ 13. (1) Unter Studium ist eine auf Grund der einschlägigen 
Studienvorschriften durchgeführte Ausbildung an den im § 3 genannten 
Einrichtungen oder auch eine in den Studienvorschriften vorgeschriebene 
Kombination von Studienrichtungen oder Fächern, ein studium irregulare (§ 13 
Abs. 3 des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes – AHStG, BGBl. 
Nr. 177/1966, § 16 Abs. 3 des Kunsthochschul-Studiengesetzes – KHStG, BGBl. 
Nr. 187/1983) oder ein individuelles Diplomstudium (§ 17 UniStG) zu verstehen. 

§ 13. (1) Unter Studium ist eine auf Grund der einschlägigen 
Studienvorschriften durchgeführte Ausbildung an den im § 3 genannten 
Einrichtungen oder auch eine in den Studienvorschriften vorgeschriebene 
Kombination von Studienrichtungen oder Fächern oder ein individuelles 
Studium (§ 55 UG) zu verstehen. 

(2) … (2) … 
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Vorstudien 
Vorstudien 

§ 15. (1) Vorstudien sind für die Anspruchsdauer des Studiums insoweit zu 
berücksichtigen, als dem Studierenden Studienzeiten angerechnet oder 
Prüfungen anerkannt wurden. Bescheide über die Anrechnung von 
Vorstudienzeiten und Prüfungen sind für die Studienbeihilfenbehörde bindend. 
Wurden ausschließlich Prüfungen oder Lehrveranstaltungen anerkannt, so hat 
die Studienbeihilfenbehörde über die Berücksichtigung der Vorstudienzeiten für 
die Anspruchsdauer des nunmehr betriebenen Studiums zu entscheiden. Dazu ist 
die Zahl der Semesterstunden der anerkannten Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen den insgesamt im Studienplan vorgesehenen Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen gegenüberzustellen. 

§ 15. (1) Vorstudien sind für die Anspruchsdauer des Studiums insoweit zu 
berücksichtigen, als dem Studierenden Studienzeiten angerechnet oder 
Prüfungen anerkannt wurden. Bescheide über die Anrechnung von 
Vorstudienzeiten und Prüfungen sind für die Studienbeihilfenbehörde bindend. 
Wurden ausschließlich Prüfungen oder Lehrveranstaltungen anerkannt, so hat 
die Studienbeihilfenbehörde über die Berücksichtigung der Vorstudienzeiten für 
die Anspruchsdauer des nunmehr betriebenen Studiums zu entscheiden. Dazu ist 
die Zahl der ECTS-Punkte bzw. bei Studien, die keine ECTS-Punkte aufweisen, 
die Zahl der Semesterstunden der anerkannten Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen den insgesamt im Studienplan vorgesehenen Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen gegenüberzustellen. 

(2) bis (3) ... (2) bis (3) … 
(4) Anspruch auf Studienbeihilfe für ein Doktoratsstudium besteht trotz 

Absolvierung eines Diplomstudiums oder eines Bakkalaureatsstudiums und 
eines an ein Bakkalaureatsstudium anschließendes Magisterstudium oder eines 
Fachhochschul-Studienganges, wenn der Studierende 

(4) Anspruch auf Studienbeihilfe für ein Doktoratsstudium besteht trotz 
Absolvierung eines Diplomstudiums oder eines Bachelorstudiums und eines an 
ein Bachelorstudium anschließendes Masterstudium oder eines Fachhochschul-
Studienganges, wenn der Studierende 

 1. das Doktoratsstudium spätestens zwölf Monate nach Abschluss des 
vorangegangenen Studiums aufgenommen hat, 

 1. das Doktoratsstudium spätestens zwölf Monate nach Abschluss des 
vorangegangenen Studiums aufgenommen hat, 

 2. die vorgesehene Studienzeit zur Absolvierung des zweiten und dritten 
Studienabschnittes des Diplomstudiums oder des 
Bakkalaureatsstudiums oder des daran anschließenden 
Magisterstudiums oder des Fachhochschul-Studienganges um nicht 
mehr als zwei Semester überschritten hat. 

 2. die vorgesehene Studienzeit zur Absolvierung des zweiten und dritten 
Studienabschnittes des Diplomstudiums oder des Bachelorstudiums 
oder des daran anschließenden Masterstudiums oder des 
Fachhochschul-Studienganges um nicht mehr als zwei Semester 
überschritten hat. 

(5) … (5) … 
(6) In die Fristen gemäß Abs. 3 Z 1 und 2 und Abs. 4 Z 1 und 2 sind die 

Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes und Zeiten in der Dauer des 
Mutterschutzes gemäß den §§ 3 und 5 des Mutterschutzgesetzes, BGBl. 
Nr. 221/1979, sowie Zeiten, für die wichtige Gründe im Sinne des § 19 Abs. 2 
nachgewiesen wurden, nicht einzurechnen. Für die Einhaltung der Frist gemäß 
Abs. 3 Z 2 und Abs. 4 Z 2 ist die Absolvierung des Studiums bzw. 
Studienabschnittes bis zum Ende der auf das letzte Semester folgenden Nachfrist 
gemäß § 61 Abs. 2 des Universitätsgesetzes 2002, BGBl. I Nr. 120/2002, 

(6) In die Fristen gemäß Abs. 3 Z 1 und 2 und Abs. 4 Z 1 und 2 sind die 
Zeiten des Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes, Zeiten, in denen eine 
Tätigkeit im Rahmen einer Maßnahme gemäß § 1 Abs. 2 Z 2 Freiwilligengesetz, 
BGBl. I Nr. 17/2012, ausgeübt wird, und Zeiten in der Dauer des Mutterschutzes 
gemäß den §§ 3 und 5 des Mutterschutzgesetzes, BGBl. Nr. 221/1979, sowie 
Zeiten, für die wichtige Gründe im Sinne des § 19 Abs. 2 nachgewiesen wurden, 
nicht einzurechnen. Für die Einhaltung der Frist gemäß Abs. 3 Z 2 und Abs. 4 
Z 2 ist die Absolvierung des Studiums bzw. Studienabschnittes bis zum Ende der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ausreichend. auf das letzte Semester folgenden Nachfrist gemäß § 61 Abs. 2 des 

Universitätsgesetzes 2002, BGBl. I Nr. 120/2002, ausreichend. 

Studienwechsel 
Studienwechsel 

§ 17. (1) … § 17. (1) … 
(2) Nicht als Studienwechsel im Sinne des Abs. 1 gelten: (2) Nicht als Studienwechsel im Sinne des Abs. 1 gelten: 

 1. Studienwechsel, bei welchen die gesamten Vorstudienzeiten für die 
Anspruchsdauer des nunmehr betriebenen Studiums berücksichtigt 
werden, weil sie dem nunmehr betriebenen Studium auf Grund der 
besuchten Lehrveranstaltungen und absolvierten Prüfungen nach Inhalt 
und Umfang der Anforderungen gleichwertig sind, 

 1. Studienwechsel, bei welchen die gesamte Studienzeit des vor dem 
Studienwechsel betriebenen Studiums für die Anspruchsdauer des 
nunmehr betriebenen Studiums berücksichtigt wird, weil sie dem 
nunmehr betriebenen Studium auf Grund der besuchten 
Lehrveranstaltungen und absolvierten Prüfungen nach Inhalt und 
Umfang der Anforderungen gleichwertig ist, 

 2. bis 3. …  2. bis 3. … 
 4. die Aufnahme eines Doktoratsstudiums gemäß § 15 Abs. 3.  4. die Aufnahme eines Masterstudiums gemäß § 15 Abs. 3, 
  5. die Aufnahme eines Doktoratsstudiums gemäß § 15 Abs. 4. 

(3) Nicht als Studienwechsel im Sinne des § 17 Abs. 1 Z 1 und 2 gilt der 
Wechsel von der Studienrichtung Medizin zur Studienrichtung Zahnmedizin für 
Studierende, die die Studienrichtung Medizin vor dem Studienjahr 1998/99 
aufgenommen haben und den Studienwechsel spätestens im Sommersemester 
2001 vornehmen. 

 

(4) Ein Studienwechsel im Sinne des Abs. 1 Z 2 ist nicht mehr zu beachten, 
wenn die Studierenden in dem nunmehr gewählten Studium so viele Semester 
wie in den vor dem Studienwechsel betriebenen Studien zurückgelegt haben. 
Anerkannte Prüfungen aus dem Vorstudium verkürzen diese Wartezeiten; dabei 
ist auf ganze Semester aufzurunden. 

(3) Ein Studienwechsel im Sinne des Abs. 1 Z 2 ist nicht mehr zu beachten, 
wenn die Studierenden danach so viele Semester zurückgelegt haben, wie sie in 
dem gemäß Abs. 1 Z 2 zu spät gewechselten Studium verbracht haben. 
Anerkannte Prüfungen aus dem verspätet gewechselten Vorstudium verkürzen 
diese Wartezeiten; dabei ist auf ganze Semester aufzurunden. 

Anspruchsdauer 
Anspruchsdauer 

§ 18. (1) Die Anspruchsdauer umfasst grundsätzlich die zur Absolvierung 
von Diplomprüfungen, Bakkalaureatsprüfungen, Magisterprüfungen, Rigorosen, 
Lehramtsprüfungen oder anderen das Studium oder den Studienabschnitt 
abschließenden Prüfungen vorgesehene Studienzeit zuzüglich eines weiteren 
Semesters. … 

§ 18. (1) Die Anspruchsdauer umfasst grundsätzlich die zur Absolvierung 
von Diplomprüfungen, Bachelorprüfungen, Masterprüfungen, 
Lehramtsprüfungen oder anderen das Studium oder den Studienabschnitt 
abschließenden Prüfungen vorgesehene Studienzeit zuzüglich eines weiteren 
Semesters. … 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(4) Für Studierende an Universitäten und Kunsthochschulen, die die erste 

Diplomprüfung (das erste Rigorosum) in der vorgesehenen Studienzeit abgelegt 
haben, verlängert sich in dieser Studienrichtung die Anspruchsdauer im zweiten 
Studienabschnitt um ein Semester. Entsprechendes gilt bei Studienrichtungen, 
die in drei Studienabschnitte gegliedert sind, für die zweite Diplomprüfung (das 
zweite Rigorosum). 

(4) Für Studierende an Universitäten und Kunsthochschulen, die die erste 
Diplomprüfung in der vorgesehenen Studienzeit abgelegt haben, verlängert sich 
in dieser Studienrichtung die Anspruchsdauer im zweiten Studienabschnitt um 
ein Semester. Entsprechendes gilt bei Studienrichtungen, die in drei 
Studienabschnitte gegliedert sind, für die zweite Diplomprüfung. 

(5) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft kann durch Verordnung für einzelne 
Studienrichtungen und Studienzweige an jenen Universitäten die 
Anspruchsdauer um ein Semester je Studienabschnitt verlängern, an denen 

 

 1. infolge Platzmangels generelle Zugangsbeschränkungen zu 
Lehrveranstaltungen (§ 10 Abs. 4 AHStG) bestehen, 

 

 2. die Frist über die Begutachtung von Diplomarbeiten oder Dissertationen 
(§ 26 Abs. 9 AHStG) generell nicht eingehalten wird oder 

 

 3. mehr als die Hälfte der Studienbeihilfenbezieher die Anspruchsdauer 
gemäß Abs. 1 überschreiten, wobei die Gründe für diese Überschreitung 
im Bereich der Universitäten gelegen sein müssen. 

 

(6) Bei der Berechnung der Studienzeit ist davon auszugehen, dass 30 
ECTS-Punkte einer Studienzeit von einem Semester entsprechen. 

(5) Bei der Berechnung der Studienzeit ist davon auszugehen, dass 30 
ECTS-Punkte einer Studienzeit von einem Semester entsprechen. 

(7) Die Regelungen hinsichtlich der Studienabschnitte gelten nur für 
Diplomstudien. 

(6) Die Regelungen hinsichtlich der Studienabschnitte gelten nur für 
Diplomstudien. 

Verlängerung der Anspruchsdauer aus wichtigen Gründen 
Verlängerung der Anspruchsdauer aus wichtigen Gründen 

§ 19. (1) bis (2) … § 19. (1) bis (2) … 
(3) Die Anspruchsdauer ist ohne weiteren Nachweis über die Verursachung 

der Studienverzögerung in folgendem Ausmaß zu verlängern: 
(3) Die Anspruchsdauer ist ohne weiteren Nachweis über die Verursachung 

der Studienverzögerung in folgendem Ausmaß zu verlängern: 
 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
 4. bei Ableistung des Präsenz- oder Zivildienstes während der 

Anspruchdauer um ein Semester für jeweils sechs Monate der 
Ableistung. 

 4. bei Ableistung des Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes oder bei 
Leistung einer Tätigkeit im Rahmen einer Maßnahme gemäß § 1 Abs. 2 
Z 2 Freiwilligengesetz, BGBl. I Nr. 17/2012, während der 
Anspruchdauer um ein Semester für jeweils sechs Monate der 
Ableistung. 

(4) bis (5) … (4) bis (5) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(6) Auf Antrag der Studierenden ist (6) Auf Antrag der Studierenden ist 

 1. …  1. … 
 2. bei Vorliegen wichtiger Gründe im Sinne der Z 1 oder der Abs. 2, 3 und 

4 die Überschreitung der zweifachen Studienzeit des ersten 
Studienabschnittes zuzüglich eines Semesters (§ 20 Abs. 2), die 
Überschreitung der Studienzeit des zweiten und dritten 
Studienabschnittes des Diplomstudiums, die Überschreitung der 
Studienzeit des Bakkalaureatsstudiums oder des Magisterstudiums oder 
des Fachhochschul-Studienganges um mehr als zwei Semester (§ 15 
Abs. 3 und 4) nachzusehen, 

 2. bei Vorliegen wichtiger Gründe im Sinne der Z 1 oder der Abs. 2, 3 und 
4 die Überschreitung der zweifachen Studienzeit des ersten 
Studienabschnittes zuzüglich eines Semesters (§ 20 Abs. 2), die 
Überschreitung der Studienzeit des zweiten und dritten 
Studienabschnittes des Diplomstudiums, die Überschreitung der 
Studienzeit des Bachelorstudiums oder des Masterstudiums oder des 
Fachhochschul-Studienganges um mehr als zwei Semester (§ 15 Abs. 3 
und 4) nachzusehen, 

wenn das überwiegende Ausmaß der Studienzeitüberschreitung auf die 
genannten Gründe zurückzuführen und auf Grund der bisherigen 
Studienleistungen zu erwarten ist, dass der Studierende die Diplomprüfung, die 
Bakkalaureatsprüfung, die Magisterprüfung oder das Rigorosum innerhalb der 
Anspruchsdauer ablegen wird. Vor Erlassung des Bescheides ist innerhalb von 
sechs Wochen an Universitäten und Universitäten der Künste dem Studiendekan, 
sonst dem Leiter der Ausbildungseinrichtung Gelegenheit zu geben, zu 
Vorbringen von Studierenden über im Bereich der Ausbildungseinrichtung 
verursachte Studienverzögerungen Stellung zu nehmen. 

wenn das überwiegende Ausmaß der Studienzeitüberschreitung auf die 
genannten Gründe zurückzuführen und auf Grund der bisherigen 
Studienleistungen zu erwarten ist, dass der Studierende die Diplomprüfung, die 
Bachelorprüfung, die Masterprüfung innerhalb der Anspruchsdauer ablegen 
wird. Vor Erlassung des Bescheides ist innerhalb von sechs Wochen an 
Universitäten und Universitäten der Künste dem Studiendekan, sonst dem Leiter 
der Ausbildungseinrichtung Gelegenheit zu geben, zu Vorbringen von 
Studierenden über im Bereich der Ausbildungseinrichtung verursachte 
Studienverzögerungen Stellung zu nehmen. 

(8) bis (9) … (8) bis (9) … 

Studienerfolg an Universitäten, Theologischen Lehranstalten und 
Fachhochschulen 

Studienerfolg an Universitäten, Theologischen Lehranstalten und 
Fachhochschulen 

§ 20. (1) Studierende an Universitäten, Theologischen Lehranstalten und 
Fachhochschulen erbringen den Nachweis eines günstigen Studienerfolges 

§ 20. (1) Studierende an Universitäten, Theologischen Lehranstalten und 
Fachhochschulen erbringen den Nachweis eines günstigen Studienerfolges 

 1. bis 2. …  1. bis 2. … 
 3. nach jedem Studienabschnitt durch die Ablegung der Diplomprüfung 

oder des Rigorosums; 
 3. nach jedem Studienabschnitt durch die Ablegung der Diplomprüfung; 

 4. bis 6. …  4. bis 6. … 
(2) Ein günstiger Studienerfolg liegt nicht vor, wenn ein Studierender die 

erste Diplomprüfung (das erste Rigorosum) des Studiums, für das 
Studienbeihilfe beantragt wird, oder eines Vorstudiums nicht innerhalb der 
zweifachen vorgesehenen Studienzeit zuzüglich eines weiteren Semesters 
absolviert hat. 

(2) Ein günstiger Studienerfolg liegt nicht vor, wenn ein Studierender die 
erste Diplomprüfung des Studiums, für das Studienbeihilfe beantragt wird, oder 
eines Vorstudiums nicht innerhalb der zweifachen vorgesehenen Studienzeit 
zuzüglich eines weiteren Semesters absolviert hat. 
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Allgemeine Höchststudienbeihilfe 
Allgemeine Höchststudienbeihilfe 

§ 26. (1) … § 26. (1) ... 
(2) Die Höchststudienbeihilfe beträgt – unbeschadet eines 

Erhöhungszuschlages gemäß § 30 Abs. 5 – monatlich 606 Euro (jährlich 
7 272 Euro) für 

(2) Die Höchststudienbeihilfe beträgt – unbeschadet eines 
Erhöhungszuschlages gemäß § 30 Abs. 5 – monatlich 606 Euro (jährlich 
7 272 Euro) für 

 1. bis 2. …  1. bis 2. … 
 3. Studierende, die zur Pflege und Erziehung mindestens eines Kindes 

gesetzlich verpflichtet sind, und 
 3. Studierende, die zur Pflege und Erziehung mindestens eines Kindes 

gesetzlich verpflichtet sind, 
 4. für Studierende, die aus Studiengründen einen Wohnsitz im 

Gemeindegebiet des Studienortes haben, weil der Wohnsitz der Eltern 
vom Studienort so weit entfernt ist, dass die tägliche Hin- und Rückfahrt 
zeitlich nicht zumutbar ist; leben die Eltern nicht im gemeinsamen 
Haushalt, so ist der Wohnsitz jenes Elternteiles maßgebend, mit dem der 
Studierende zuletzt im gemeinsamen Haushalt gelebt hat. Dies gilt nicht 
für Studierende von Fernstudien. 

 4. Studierende, die gemäß Abs. 3 als auswärtige Studierende gelten, und 

  5. Studierende, die das 27. Lebensjahr vollendet haben. 
(3) Von welchen Gemeinden diese tägliche Hin- und Rückfahrt zeitlich noch 

zumutbar ist, hat die Bundesministerin oder der Bundesminister für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft durch Verordnung festzulegen. Eine 
Fahrzeit von mehr als je einer Stunde zum und vom Studienort unter Benützung 
der günstigsten öffentlichen Verkehrsmittel ist keinesfalls mehr zumutbar. 

(3) Als auswärtig gelten Studierende, wenn 

  1. der Wohnsitz der Eltern bzw. des Elternteils, mit dem der Studierende 
zuletzt in gemeinsamen Haushalt gelebt hat, soweit vom Studienort 
entfernt ist, dass die tägliche Hin- und Rückfahrt zeitlich nicht zumutbar 
ist, und 

  2. sie aus Studiengründen einen Wohnsitz in einer Entfernung zum 
Studienort haben, von dem aus die tägliche Hin- und Rückfahrt 
zumutbar ist. 

(4) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
soziale Sicherheit und Generationen durch Verordnung jene Gemeinden zu 
bezeichnen, die wegen ihrer verkehrsgünstigen Lage zum Studienort diesem 
gleichgesetzt werden können. 

(4) Eine Wegzeit von mehr als je einer Stunde zum und vom Studienort 
unter Benützung der günstigsten öffentlichen Verkehrsmittel ist keinesfalls mehr 
zumutbar. Bei der Berechnung der Wegzeit ist der Weg zwischen dem Wohnsitz 
der Eltern und dem zu benutzenden öffentlichen Verkehrsmittel zu 
berücksichtigen. Die Ermittlung der Wegzeit erfolgt automationsunterstützt 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
durch die Studienbeihilfenbehörde nach Maßgabe einer von der 
Bundesministerin oder vom Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft zu erlassenden Verordnung, in welcher nähere Bestimmungen zu den 
Kriterien und der Verfahrensweise für die Feststellung der Entfernung und der 
Zumutbarkeit der täglichen Hin- und Rückfahrt zu treffen sind. 

Höchststudienbeihilfe für Selbsterhalter 
Höchststudienbeihilfe für Selbsterhalter 

§ 27. (1) bis (2) … § 27. (1) bis (2) … 
(3) Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes sind für die Dauer des 

Selbsterhaltes jedenfalls zu berücksichtigen. 
(3) Zeiten des Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes sowie Zeiten, in 

denen eine Tätigkeit im Rahmen einer Maßnahme gemäß § 1 Abs. 2 Z 2 
Freiwilligengesetz, BGBl. I Nr. 17/2012, ausgeübt wird, sind für die Dauer des 
Selbsterhaltes jedenfalls zu berücksichtigen. 

Höhe der Studienbeihilfe 
Höhe der Studienbeihilfe 

§ 30. (1) bis (5) … § 30. (1) bis (5) … 
 (5a) Die nach Abs. 1 bis 5 berechnete Studienbeihilfe erhöht sich für 

Studierende ab Vollendung des 27. Lebensjahres um 30 Euro monatlich. 
(6) … (6) … 

Bemessungsgrundlage 
Bemessungsgrundlage 

§ 32. (1) … § 32. (1) … 
(2) Für den Studierenden selbst steht kein Absetzbetrag zu. Für den zweiten 

Elternteil und den Ehegatten oder den eingetragenen Partner eines Elternteiles, 
soweit es sich dabei um einen Angehörigen im Sinne des § 123 ASVG handelt, 
ist jedenfalls ein Absetzbetrag in der Höhe gemäß Abs. 1 Z 4 erster Fall zu 
berücksichtigen. 

(2) Für den Studierenden selbst steht kein Absetzbetrag zu. Für den zweiten 
Elternteil und den Ehegatten oder den eingetragenen Partner eines Elternteiles, 
soweit es sich dabei um einen Angehörigen im Sinne des § 123 ASVG handelt, 
ist jedenfalls ein Absetzbetrag in der Höhe gemäß Abs. 1 Z 4 erster Fall zu 
berücksichtigen. Dieser Absetzbetrag ist auch für frühere Ehegatten des 
Elternteiles bzw. frühere eingetragene Partner zu berücksichtigen, wenn für 
diese eine Unterhaltsverpflichtung besteht.“ 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

Zuständigkeit der Studienbeihilfenbehörde 
Zuständigkeit der Studienbeihilfenbehörde 

§ 35. (1) Die Studienbeihilfenbehörde ist in erster Instanz zuständig für die § 35. (1) Die Studienbeihilfenbehörde ist zuständig für die Erledigung von 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Erledigung von Anträgen auf Anträgen auf 
 1. Studienbeihilfen,  1. Studienbeihilfen, 
 2. Studienzuschüsse und  2. Studienzuschüsse, 
 3. Beihilfen für Auslandsstudien.  3. Beihilfen für Auslandsstudien und 
  4. Studienabschluss-Stipendien. 

(2) Die Studienbeihilfenbehörde ist zuständig für die Zuerkennung des 
Versicherungskostenbeitrages sowie nach Richtlinien des zuständigen 
Bundesministers 

(2) Die Studienbeihilfenbehörde ist zuständig für die Zuerkennung des 
Versicherungskostenbeitrages sowie nach Richtlinien des zuständigen 
Bundesministers 

 1. für die Gewährung von Studienabschluss-Stipendien,  1. für die Gewährung von Mobilitätsstipendien, 
  2. für die Ermittlung und Anweisung des Kostenzuschusses zur 

Kinderbetreuung, 
 2. für die Ermittlung und Anweisung des Fahrtkostenzuschusses,  3. für die Ermittlung und Anweisung des Fahrtkostenzuschusses, 
 3. für die Ermittlung und Anweisung des Reisekostenzuschusses,  4. für die Ermittlung und Anweisung des Reisekostenzuschusses, 
 4. für die Ermittlung und Anweisung der Sprachstipendien und  5. für die Ermittlung und Anweisung der Sprachstipendien und 
 5. für die Ermittlung und Anweisung von Studienunterstützungen.  6. für die Ermittlung und Anweisung von Studienunterstützungen. 

(3) … (3) … 

Senate der Studienbeihilfenbehörde 
Senate der Studienbeihilfenbehörde 

§ 37. (1) Senate der Studienbeihilfenbehörde entscheiden über 
Vorstellungen . 

§ 37. (1) Senate der Studienbeihilfenbehörde entscheiden über Förderungen 
nach diesem Bundesgesetz aufgrund von Vorstellungen und Vorlageanträgen 
sowie über Beschwerden im Beschwerdevorentscheidungsverfahren gemäß § 14 
des Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes – VwGVG, BGBl. I Nr. 33/2013. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 

Zusammensetzung der Senate 
Zusammensetzung der Senate 

§ 38. (1) Die Senate bestehen jeweils aus einer rechtskundigen Lehrperson 
der in § 3 Abs. 1 genannten Ausbildungseinrichtungen, zwei Studierenden der in 
§ 3 Abs. 1 genannten Ausbildungseinrichtungen und einem Bediensteten der 
Studienbeihilfenbehörde. 

§ 38. (1) Die Senate bestehen jeweils aus einer rechtskundigen Lehrperson 
der in § 3 genannten Ausbildungseinrichtungen, zwei Studierenden der in § 3 
genannten Ausbildungseinrichtungen und einem Bediensteten der 
Studienbeihilfenbehörde. 

(2) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder der Senate bestellt die 
Bundesministerin oder der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft nach Anhörung der Rektoren (Leiter) der in § 3 Abs. 1 genannten 

(2) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder der Senate bestellt die 
Bundesministerin oder der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft nach Anhörung der Rektoren (Leiter) der in § 3 genannten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Ausbildungseinrichtungen, der Vorsitzenden der Universitätsvertretungen der 
Hochschülerschaften, des Vorsitzenden der Österreichischen Hochschülerschaft 
und des Leiters der Studienbeihilfenbehörde. Steht keine ausreichende Zahl 
rechtskundiger Lehrpersonen zur Verfügung, so sind andere rechtskundige 
Bedienstete der jeweiligen Ausbildungseinrichtungen zu bestellen. 

Ausbildungseinrichtungen, des Vorsitzenden der Österreichischen 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft und des Leiters der 
Studienbeihilfenbehörde. Steht keine ausreichende Zahl rechtskundiger 
Lehrpersonen zur Verfügung, so sind andere rechtskundige Bedienstete der 
jeweiligen Ausbildungseinrichtungen zu bestellen. 

(3) Ersatzmitglieder aus dem Kreis der rechtskundigen Lehrpersonen und 
Studierenden der in § 3 Abs. 1 Z 8 genannten Ausbildungseinrichtungen bestellt 
der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen. 

 

(4) Vorsitzender des Senates ist das rechtskundige Mitglied. Diesem 
gebührt ein Sitzungsgeld, das durch Verordnung der Bundesministerin oder des 
Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft unter 
Berücksichtigung der zeitlichen Belastung festzulegen ist, und der Ersatz des 
durch die Sitzungen verursachten Baraufwandes. 

(3) Vorsitzender des Senates ist das rechtskundige Mitglied. Diesem 
gebührt ein Sitzungsgeld, das durch Verordnung der Bundesministerin oder des 
Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft unter 
Berücksichtigung der zeitlichen Belastung festzulegen ist, und der Ersatz des 
durch die Sitzungen verursachten Baraufwandes. 

Nachweispflichten 
Nachweispflichten 

§ 40. (1) bis (5) … § 40. (1) bis (5) … 
 (5a) Die Studienbeihilfenbehörde ist berechtigt, zur Überprüfung der 

Kindes- bzw. Geschwistereigenschaft die Namen der Eltern des Studierenden 
sowie die Namen der Eltern jener Personen, die der Studierende als Geschwister 
angibt, durch automationsunterstützte Abfrage des Zentralen Personenstands-
registers zu ermitteln. 

(6) Die folgenden Einrichtungen haben der Studienbeihilfenbehörde auf 
Anfrage die zur Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen notwendigen und 
in ihrem Bereich verfügbaren Daten über Einkommen nach diesem Bundesgesetz 
(§§ 8 bis 10), über den Bezug von Familienbeihilfe und über die Entrichtung des 
Studienbeitrages, wenn möglich im automationsunterstützten Datenverkehr, zu 
übermitteln: 

(6) Die folgenden Einrichtungen haben der Studienbeihilfenbehörde auf 
Anfrage die zur Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen notwendigen und 
in ihrem Bereich verfügbaren Daten gemäß Abs. 5 und 5 a, wenn möglich im 
automationsunterstützten Datenverkehr, zu übermitteln: 

 1. die Abgabenbehörden des Bundes,  1. die Abgabenbehörden des Bundes, 
 2. die Träger der Sozialversicherung,  2. die Träger der Sozialversicherung, 
 3. das Arbeitsmarktservice,  3. das Arbeitsmarktservice, 
 4. die Bundessozialämter,  4. die Bundessozialämter, 
 5. das Bundesrechenzentrum.  5. das Bundesrechenzentrum, 
  6. die Meldebehörden, 

193/M
E

 X
X

V
. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

10 von 17

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 

Seite 11 von 17 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
.  7. die Personenstandsbehörden. 
  

(7) Die im § 3 Abs. 1 genannten Einrichtungen haben der 
Studienbeihilfenbehörde auf Anfrage die zur Überprüfung der 
Anspruchsvoraussetzungen notwendigen und in ihrem Bereich verfügbaren 
Daten über Studiennachweise (§§ 20 bis 25a), über Fortsetzungsmeldungen bzw. 
Inskriptionen und über Studienabschlüsse, wenn möglich im 
automationsunterstützten Datenverkehr, zu übermitteln. 

(7) Die im § 3 genannten Einrichtungen haben der Studienbeihilfenbehörde 
auf Anfrage die zur Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen notwendigen 
und in ihrem Bereich verfügbaren Daten über Studiennachweise (§§ 20 bis 25a), 
über Fortsetzungsmeldungen bzw. Inskriptionen und über Studienabschlüsse, 
wenn möglich im automationsunterstützten Datenverkehr, zu übermitteln. 

(8) bis (9) … (8) bis (9) … 

Erledigung des Antrages 
Erledigung des Antrages 

§ 41. (1) bis (2) … § 41. (1) bis (2) … 
(3) Auf Grund des vorgelegten Formularantrages ist ohne weiteres 

Ermittlungsverfahren unter zweckmäßiger Verwendung moderner technischer 
Hilfsmittel, insbesondere der automationsunterstützten Datenverarbeitung, mit 
Bescheid zu entscheiden. 

(3) Auf Grund des vorgelegten Formularantrages ist ohne weiteres 
Ermittlungsverfahren unter zweckmäßiger Verwendung moderner technischer 
Hilfsmittel, insbesondere der automationsunterstützten Datenverarbeitung, mit 
Bescheid zu entscheiden. Bescheide, die mittels automationsunterstützter 
Datenverarbeitung erstellt werden, bedürfen weder einer Unterschrift noch 
einer Beglaubigung und gelten, wenn sie weder eine Unterschrift noch eine 
Beglaubigung aufweisen, als durch den Leiter der Studienbeihilfenbehörde 
genehmigt. 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 

Nachweise 
Nachweise 

§ 48. (1) Studierende, die in den ersten beiden insgesamt inskribierten 
Semestern (im ersten Ausbildungsjahr), in den ersten beiden Semestern eines 
Magisterstudiums oder in den ersten beiden Semestern eines Doktoratsstudiums 
Studienbeihilfe bezogen haben, sind verpflichtet, spätestens in der auf das zweite 
Semester folgenden Antragsfrist (§ 39 Abs. 2) Nachweise über ihren 
Studienerfolg vorzulegen. Dies gilt auch für Studierende, die erstmals im 
zweiten inskribierten Semester Studienbeihilfe bezogen haben. 

§ 48. (1) Studierende, die in den ersten beiden insgesamt inskribierten 
Semestern (im ersten Ausbildungsjahr), in den ersten beiden Semestern eines 
Masterstudiums oder in den ersten beiden Semestern eines Doktoratsstudiums 
Studienbeihilfe bezogen haben, sind verpflichtet, spätestens in der auf das zweite 
Semester folgenden Antragsfrist (§ 39 Abs. 2) Nachweise über ihren 
Studienerfolg vorzulegen. Dies gilt auch für Studierende, die erstmals im 
zweiten inskribierten Semester Studienbeihilfe bezogen haben. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Ruhen des Anspruches 
Ruhen des Anspruches 

§ 49. (1) Der Anspruch auf Studienbeihilfe ruht während der Semester, in 
denen Studierende nicht grundsätzlich im vollen Umfang zum Studien- und 
Prüfungsbetrieb zugelassen sind (§ 3 Abs. 6), und während der vollen Monate, in 
denen sie am Studium überwiegend behindert sind oder durch mehr als zwei 
Wochen den Präsenz- oder Zivildienst leisten. … 

§ 49. (1) Der Anspruch auf Studienbeihilfe ruht während der Semester, in 
denen Studierende nicht grundsätzlich im vollen Umfang zum Studien- und 
Prüfungsbetrieb zugelassen sind (§ 3 Abs. 6), und während der vollen Monate, in 
denen sie am Studium überwiegend behindert sind oder durch mehr als zwei 
Wochen den Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienst oder eine Tätigkeit im 
Rahmen einer Maßnahme gemäß § 1 Abs. 2 Z 2 Freiwilligengesetz, BGBl. I 
Nr. 17/2012, leisten. … 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 

Erlöschen des Anspruches 
Erlöschen des Anspruches 

§ 50. (1) bis (5) … § 50. (1) bis (5) … 
(6) Bei Studierenden eines Bakkalaureatsstudiums erlischt der Anspruch 

gemäß Abs. 1 Z 4 nicht, wenn 
(6) Bei Studierenden eines Bachelorstudiums erlischt der Anspruch gemäß 

Abs. 1 Z 4 nicht, wenn 
 1. für ein unmittelbar anschließendes Magisterstudium Studienbeihilfe 

bezogen wird und 
 1. für ein unmittelbar anschließendes Masterstudium Studienbeihilfe 

bezogen wird und 
 2. aus den ersten beiden Semestern des Magisterstudiums der gemäß § 48 

Abs. 2 erforderliche Studienerfolg nachgewiesen wird. 
 2. aus den ersten beiden Semestern des Masterstudiums der gemäß § 48 

Abs. 2 erforderliche Studienerfolg nachgewiesen wird. 

Rückzahlung 
Rückzahlung 

§ 51. (1) Studierende haben zurückzuzahlen: § 51. (1) Studierende haben zurückzuzahlen: 
 1. bis 4. …  1. bis 4 … 
 5. den gesamten Betrag der erhaltenen Studienbeihilfe, der in den ersten 

beiden Semestern insgesamt, in den ersten beiden Semestern eines 
Magisterstudiums oder in den ersten beiden Semestern eines 
Doktoratsstudiums bezogen wurde, wenn nicht wenigstens 
Studiennachweise in dem in § 48 Abs. 2 festgelegten Ausmaß vorgelegt 
werden; 

 5. den gesamten Betrag der erhaltenen Studienbeihilfe, der in den ersten 
beiden Semestern insgesamt, in den ersten beiden Semestern eines 
Masterstudiums oder in den ersten beiden Semestern eines 
Doktoratsstudiums bezogen wurde, wenn nicht wenigstens 
Studiennachweise in dem in § 48 Abs. 2 festgelegten Ausmaß vorgelegt 
werden; 

 6. …  6. … 
(2) … (2) … 
(3) Im Fall des Abs. 1 Z 5 und 6 entfällt die Rückforderung, wenn der (3) Im Fall des Abs. 1 Z 5 und 6 entfällt die Rückforderung, wenn der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Studierende Studierende 
 1. sein Studium weiter betreibt und längstens in der Antragsfrist des 

fünften Semesters ab Studienbeginn wieder einen günstigen 
Studienerfolg nachweist oder 

 1. sein Studium weiter betreibt und längstens in der Antragsfrist des 
fünften Semesters ab Studienbeginn wieder einen günstigen 
Studienerfolg gemäß § 20 Abs. 1 Z 2 und Z 5, § 23 Z 2, § 24 Z 2 und 
§ 25 Abs. 1 Z 2 nachweist oder 

 2. …  2. … 

(4) bis (6) … (4) bis (6) … 

Studienabschluss-Stipendien 
Studienabschluss-Stipendien 

§ 52b. (1) Studienabschluss-Stipendien dienen der Förderung von 
Studierenden, die sich in der Abschlussphase ihres Studiums befinden. Die Höhe 
der Studienabschluss-Stipendien beträgt zwischen 500 und 1 090 € monatlich. 
Die Auszahlung des Studienabschluss-Stipendiums erfolgt durch höchstens 
achtzehn Monate. 

§ 52b. (1) Zur Förderung der Studienabschlussphase haben ordentliche 
Studierende an den in § 3 genannten Bildungseinrichtungen Anspruch auf ein 
Studienabschluss-Stipendium. Die Höhe der Studienabschluss-Stipendien beträgt 
mindestens 700 Euro und höchstens 1.200 Euro monatlich. Die Anspruchsdauer 
beträgt mindestens sechs und höchstens achtzehn Monate und richtet sich nach 
den noch zu erbringenden Studienleistungen. 

(2) Studienabschluss-Stipendien werden von der Studienbeihilfenbehörde 
nach Richtlinien der zuständigen Bundesminister im Wege der 
Privatwirtschaftsverwaltung zuerkannt. Auf die Zuerkennung besteht kein 
Rechtsanspruch. 

(2) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft hat durch Verordnung nähere Bestimmungen über die 
Voraussetzungen, die Anspruchsdauer, die Berechnung der Höhe, die 
Zuerkennung und die Rückforderung von Studienabschluss-Stipendien 
festzulegen. 

(3) Voraussetzung für die Gewährung ist, dass der Studierende jedenfalls (3) Voraussetzung für die Gewährung ist, dass der Studierende jedenfalls 
 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
 4. in den letzten vier Jahren vor Gewährung des Studienabschluss-

Stipendiums mindestens drei volle Jahre zumindest halbbeschäftigt war 
oder ein diesem Beschäftigungsausmaß entsprechendes Einkommen 
erzielt hat, wobei Schutzfristen gemäß den §§ 3 und 5 des 
Mutterschutzgesetzes 1979 (MSchG), BGBl. Nr. 221/1979, oder 
gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften sowie 
Kindererziehungszeiten während eines Karenzurlaubes gemäß den 
§§ 15 ff. MSchG, §§ 2 ff. des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes (EKUG), 
BGBl. Nr. 651/1989, oder gleichartigen österreichischen 
Rechtsvorschriftenim vollen Ausmaß zu berücksichtigen sind, 

 4. in den letzten vier Jahren vor Gewährung des Studienabschluss-
Stipendiums mindestens drei volle Jahre zumindest halbbeschäftigt war 
oder ein diesem Beschäftigungsausmaß entsprechendes Einkommen 
erzielt hat, wobei Schutzfristen gemäß den §§ 3 und 5 des 
Mutterschutzgesetzes 1979 (MSchG), BGBl. Nr. 221/1979, oder 
gleichartigen österreichischen Rechtsvorschriften, 
Kindererziehungszeiten während eines Karenzurlaubes gemäß den 
§§ 15 ff. MSchG, §§ 2 ff. des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes (EKUG), 
BGBl. Nr. 651/1989, oder gleichartigen österreichischen 
Rechtsvorschriften sowie Zeiten des Präsenz-, Ausbildungs- oder 
Zivildienstes oder einer Tätigkeit nach § 1 Freiwilligengesetz, BGBl. I 
Nr. 17/2012, im vollen Ausmaß zu berücksichtigen sind, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 5. bis 7. …  5. bis 7. … 

(4) Weist der Studierende nicht innerhalb von sechs Monaten nach der 
letzten Auszahlung eines Studienabschluss-Stipendiums den Abschluss des 
geförderten Studiums nach, hat die Studienbeihilfenbehörde den ausbezahlten 
Betrag mit Bescheid zurückzufordern. Die Nachweisfrist verlängert sich bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes im Sinne des § 19 Abs. 2. § 51 Abs. 3 Z 2 ist 
sinngemäß anzuwenden. 

(4) Weist der Studierende nicht innerhalb von sechs Monaten nach der 
letzten Auszahlung eines Studienabschluss-Stipendiums den Abschluss des 
geförderten Studiums nach, hat die Studienbeihilfenbehörde den ausbezahlten 
Betrag mit Bescheid zurückzufordern. Die Nachweisfrist verlängert sich bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes im Sinne des § 19 Abs. 2. 

(5) Gegen einen Bescheid, mit dem die Rückforderung ausgesprochen 
wurde, ist eine Vorstellung gemäß § 42 zulässig. Erzielt ein Studierender neben 
dem Bezug eines Studienabschluss-Stipendiums Einkommen aus Berufstätigkeit 
oder Leistungen anderer Einrichtungen zur Bestreitung des Lebensunterhalts, die 
bei der Berechnung nicht berücksichtigt wurden, hat die 
Studienbeihilfenbehörde für den jeweiligen Monat das Studienabschluss-
Stipendium mit Bescheid zurückzufordern. 

(5) Erzielt ein Studierender neben dem Bezug eines Studienabschluss-
Stipendiums Einkommen aus Berufstätigkeit, hat die Studienbeihilfenbehörde 
für den jeweiligen Monat das Studienabschluss-Stipendium mit Bescheid 
zurückzufordern. Leistungen anderer Einrichtungen zur Bestreitung des 
Lebensunterhalts, die bei der Berechnung nicht berücksichtigt wurden, sind 
nachträglich in Abzug zu bringen und mit Bescheid zurückzufordern. 

(6) Für Studienabschluss-Stipendien ist im Bereich des Bundesministeriums 
für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft jährlich ein Betrag von 2% der im 
letzten Kalenderjahr jeweils für die Studienförderung aufgewendeten Mittel zur 
Verfügung zu stellen. 

(6) Für das Erlöschen und die Rückzahlung des Studienabschluss-
Stipendiums sind die § 50 Abs. 1 und § 51 anzuwenden. 

 (7) Studierende einer in § 3 Abs. 1 genannten Einrichtung, die ein 
Studienabschluss-Stipendium beziehen, erhalten den entrichteten Studienbeitrag 
rückerstattet. Die Höhe des Rückerstattungsbetrages ist mit jener des 
Studienbeitrags gemäß § 91 Abs. 1 UG pro Semester begrenzt. 

Refundierung der Studienbeiträge 
Kostenzuschuss zur Kinderbetreuung 

§ 52d. (1) Der zuständige Bundesminister kann im Rahmen der 
Privatwirtschaftsverwaltung die Refundierung von Studienbeiträgen anhand von 
Richtlinien an Studierende vorsehen, die gemeinnützige Tätigkeiten zur 
pädagogischen Unterstützung im Bildungsbereich (Mentoring) im Ausmaß von 
60 Stunden pro Semester geleistet haben. Die Richtlinien sind vom 
Bundesminister oder der Bundesministerin für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft, hinsichtlich Studierender an Pädagogischen Hochschulen jedoch 
vom Bundesminister oder der Bundesministerin für Bildung und Frauen zu 
erlassen. Die Refundierung erfolgt nur unter der Voraussetzung, dass die 
Studierenden nicht in anderer Form von der Tragung der Studienbeiträge 

§ 52d. Zur Förderung ordentlicher Studierender an den in § 3 genannten 
Bildungseinrichtungen, die sich in der Abschlussphase ihres Studiums befinden 
und für im gemeinsamen Haushalt lebende Kinder zu sorgen haben, können bei 
sozialer Förderungswürdigkeit Kostenzuschüsse zur Kinderbetreuung vergeben 
werden. Kostenzuschüsse zur Kinderbetreuung werden von der 
Studienbeihilfenbehörde nach Richtlinien der Bundesministerin bzw. des 
Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft im Wege der 
Privatwirtschaftsverwaltung vergeben. 
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entlastet werden. 

(2) Die Refundierung der Studienbeiträge ist nicht als Entgelt im Sinne des 
Arbeitsvertragsrechts und des Sozialversicherungsrechts und nicht als Einnahme 
im Sinne des Einkommensteuergesetzes 1998 zu qualifizieren. Die auf Grund 
dieses Vertrages ausgeübte Tätigkeit (Mentoring) unterliegt nicht dem 
Ausländerbeschäftigungsgesetz, BGBl. Nr. 218/1975 (AuslBG) und dem 
Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 422/1974 (ArbVG). Die Tätigkeit zur 
Vermittlung von Studierenden an Einrichtungen, an denen die soziale Aktivität 
geleistet wird, gilt nicht als Arbeitsvermittlung im Sinne des 
Arbeitsmarktförderungsgesetzes, BGBl. Nr. 31/1963 (AMFG). In der 
Unfallversicherung gemäß § 175 Abs. 4 und 5 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 76/2007, gelten als Arbeitsunfälle auch 
Unfälle, die sich bei der ausgeübten Tätigkeit (Mentoring) sowie bei den Wegen 
von und zur Einrichtung, bei der diese Tätigkeit verrichtet wird, ereignen. 

 

Anträge 
Anträge 

§ 55. Ein Antrag auf Gewährung einer Beihilfe für ein Auslandsstudium ist 
längstens drei Monate nach Ende des Auslandsstudiums einzubringen. 

§ 55. Ein Antrag auf Gewährung einer Beihilfe für ein Auslandsstudium ist 
längstens drei Monate nach Ende des Auslandsstudiums einzubringen. 

Studierende haben Studierende haben 
 1. bis 2. …  1. bis 2. … 
 3. eine Bestätigung der zuständigen akademischen Behörde vorzulegen, 

daß auf Grund des Studienprogrammes die Gleichwertigkeit als 
Voraussetzung für die Anerkennung der Prüfungen gegeben ist (§ 59 
UniStG) oder das Auslandsstudium zur Anfertigung einer Diplomarbeit 
oder Dissertation dient, und 

 3. eine Bestätigung der zuständigen akademischen Behörde vorzulegen, 
daß auf Grund des Studienprogrammes die Gleichwertigkeit als 
Voraussetzung für die Anerkennung der Prüfungen gegeben ist (§ 78 
UG) oder das Auslandsstudium zur Anfertigung einer Diplom- oder 
Masterarbeit oder Dissertation dient, und 

 4. dem Antrag die erforderlichen Nachweise beizuschließen.  4. dem Antrag die erforderlichen Nachweise beizuschließen. 

Studienunterstützungen 
Studienunterstützungen 

§ 68. (1) Der zuständige Bundesminister kann im Rahmen der 
Privatwirtschaftsverwaltung an Studierende sowie Absolventinnen und 
Absolventen ordentlicher Studien 

§ 68. (1) Der zuständige Bundesminister kann im Rahmen der 
Privatwirtschaftsverwaltung an Studierende sowie Absolventinnen und 
Absolventen ordentlicher Studien 

 1. bis 2. …  1. bis 2. … 
 3. zur Förderung von Studien an grenznahen nichtösterreichischen  3. zur Förderung von Studien an nichtösterreichischen Fernuniversitäten 
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Universitäten und an nichtösterreichischen Fernuniversitäten, und Fernfachhochschulen, 

 4. bis 9. …  4. bis 9. … 
Studienunterstützungen (Kostenzuschüsse, Sachzuwendungen) gewähren. Für 
zwei Semester darf eine Studienunterstützung 180 Euro nicht unterschreiten und 
den Betrag der höchstmöglichen Studienbeihilfe für diesen Zeitraum nicht 
überschreiten. 

Studienunterstützungen (Kostenzuschüsse, Sachzuwendungen) gewähren. Für 
zwei Semester darf eine Studienunterstützung 180 Euro nicht unterschreiten und 
den Betrag der höchstmöglichen Studienbeihilfe für diesen Zeitraum nicht 
überschreiten. 

(2) … (2) … 

Veröffentlichung im Hochschulbericht 
Veröffentlichung im Hochschulbericht 

§ 69. Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft hat im Rahmen des Hochschulberichtes (§ 18 Abs. 9 
UOG) einen Bericht über die den Studierenden an Universitäten und 
Universitäten der Künste zuerkannten Förderungen nach diesem Bundesgesetz 
zu veröffentlichen. 

§ 69. Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft hat im Rahmen des Universitätsberichtes (§ 11 UG) 
einen Bericht über die den Studierenden an Universitäten und Universitäten der 
Künste zuerkannten Förderungen nach diesem Bundesgesetz zu veröffentlichen. 

Übergangsbestimmungen 
Übergangsbestimmungen 

  
§ 75. (1) bis (33) … § 75. (1) bis (33) … 

 (34) Studierende, die vor Inkrafttreten des § 26 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XY/2016 eine Höchststudienbeihilfe gemäß § 26 
Abs. 2 Z 4 bezogen haben, behalten bei Vorliegen der sonstigen 
Voraussetzungen den Anspruch auf Höchststudienbeihilfe, sofern sich der 
Studienort nicht geändert hat. 

 (35) Studierende, denen eine Studienbeihilfe für das Sommersemester 2016 
und das Wintersemester 2016/17 bewilligt wurde, erhalten ab dem auf die 
Vollendung des 27. Lebensjahres folgenden Monat den Zuschlag gemäß § 30 
Abs. 5a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XY/2016, ohne dass es 
eines eigenen Antrags bedarf. 

 (36) Studierende, denen eine Studienbeihilfe für das Sommersemester 2017 
und das Wintersemester 2017/18 bewilligt wurde, erhalten ab dem auf die 
Vollendung des 27. Lebensjahres folgenden Monat die erhöhte Studienbeihilfe 
gemäß § 26 Abs. 2 Z 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XY/2016, 
ohne dass es eines eigenen Antrags bedarf. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (37) Vereinbarungen über Studienabschluss-Stipendien, die vor dem 

1. September 2017 abgeschlossen werden, bleiben auch nach Inkrafttreten des 
§ 52b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XY/2016 aufrecht. 

§ 78. (1) bis (32) … § 78. (1) bis (32) … 
 „(33) § 3 Abs. 2, 4 und 5, § 13 Abs. 1, § 15 Abs. 1, 4 und 6, § 17 Abs. 2 und 

3, § 18 Abs. 1, 4, 5 und 6, § 19 Abs. 1 und 6, § 20 Abs. 1 und 2, § 27 Abs. 3, § 30 
Abs. 5a, § 37 Abs. 1, § 38, § 40 Abs. 5a, 6 und 7, § 41 Abs. 3, § 48 Abs. 1, § 49 
Abs. 1, § 50 Abs. 6, § 51 Abs. 1 und Abs. 3, § 55, § 68 Abs. 1, § 69 und § 75 
Abs. 34 und 35 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I XY/2016 treten mit 
1. September 2016 in Kraft. 

 (34) § 1 Abs. 1 und 2, § 26 Abs. 2, 3 und 4, § 35 Abs. 1 und 2, § 52b, § 52d 
und § 75 Abs. 36 und 37 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I XY/2016 
treten mit 1. September 2017 in Kraft. 
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